
 

 

Sachgebiet 2/23 Gerichtsverfahrensrecht: Beweiswürdigung 
5/2/1 Asylverfahrensrecht 
 

Normen GG Art. 103 Abs. 1 
VwGO § 108 Abs. 2 
AsylVfG § 78 Abs. 3 Nr. 3 
 

Schlagworte Einführung 
Erfahrungssatz 
Gerichtsbekannte Tatsache 
Überraschung 
Verwertung 
 
 

Leitsatz 
 
Verwertet ein Gericht seine „richterliche Erfahrung mit Angaben von Asylbewerbern aus 
Gambia“ im Rahmen einer Beurteilung der Glaubhaftigkeit klägerischen Vortrags, so verstößt 
es jedenfalls gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, wenn die in anderen 
Prozessen gewonnene Erfahrung nicht offen gelegt und in das Verfahren eingeführt worden 
ist.  
 
 

VGH Baden-Württemberg Beschluss  vom 05.07.2011 A 9 S 1583/11 
Vorinstanz VG Stuttgart (Az. A 12 K 4820/10) 

Rechtskraft ja 
 

 Vorblatt mit Leitsatz    VENSA-Blatt ohne Leitsatz 



 
A 9 S 1583/11 
 
 
 
 
 
 

VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

 
B e s c h l u s s  

 
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Kläger  - 
-  Antragsteller  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für  
Migration und Flüchtlinge - Außenstelle Reutlingen/Eningen u. A. -, 
Arbachtalstraße 6, 72800 Eningen 
 

-  Beklagte  - 
-  Antragsgegnerin  - 

 
 
wegen Anerkennung als Asylberechtigter, Zuerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft, Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG und Abschie-
bungsandrohung 
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
 
 
 
hat der 9. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Schwan und die Richter am 
Verwaltungsgerichtshof Dr. Kenntner und Klein 
 
am 5. Juli 2011 
 
beschlossen: 
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Auf den Antrag des Klägers wird die Berufung gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Stuttgart vom 6. April 2011 - A 12 K 4820/10 - zugelassen. 
 
 
 

Gründe 
 

Der vom Kläger gestellte Antrag auf Zulassung der Berufung hat Erfolg, weil 

der gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. § 138 Nr. 3 VwGO statthafte und 

ordnungsgemäß dargelegte Zulassungsgrund der Verletzung rechtlichen Ge-

hörs vorliegt. Auf diesem Verfahrensfehler kann die angegriffene Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts auch beruhen. 

 

Der im Grundgesetz verankerte Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs 

ist eine Folgerung aus dem Rechtsstaatsgedanken für das Gebiet des gericht-

lichen Verfahrens. Der Einzelne soll nicht bloßes Objekt eines Gerichtsverfah-

rens sein, sondern vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort 

kommen und Einfluss auf das Verfahren nehmen können. Art. 103 Abs. 1 GG 

garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens daher als „prozes-

suales Urrecht“, dass sie mit ihren Ausführungen und Anträgen gehört werden 

(vgl. BVerfG, Plenumsbeschluss vom 30.04.2003 - 1 PBvU 1/02 -, BVerfGE 

107, 395 [408 f.]). Ein Urteil darf deshalb nur auf Tatsachen und Beweiser-

gebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (vgl. 

§ 108 Abs. 2 VwGO). An einer solchen Gelegenheit fehlt es nicht erst dann, 

wenn ein Beteiligter gar nicht zu Wort gekommen ist oder wenn das Gericht 

seiner Entscheidung Tatsachen zugrunde legt, zu denen die Beteiligten nicht 

Stellung nehmen konnten. Eine dem verfassungsrechtlichen Anspruch genü-

gende Gewährung rechtlichen Gehörs setzt vielmehr auch voraus, dass der 

Verfahrensbeteiligte bei Anwendung der von ihm zu verlangenden Sorgfalt zu 

erkennen vermag, auf welchen Tatsachenvortrag es für die Entscheidung an-

kommen kann (vgl. Beschluss vom 29.05.1991 - 1 BvR 1383/90 -, BVerfGE 

84, 188 [190]; Beschluss vom 08.06.1993 - 1 BvR 878/90 -, BVerfGE 89, 28 

[35]). „Überrascht“ ein Gericht die Beteiligten in den Urteilsgründen mit Tatsa-

chenfeststellungen oder rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen auch ein ge-

wissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem bisherigen Prozess-

verlauf nicht zu rechnen brauchte, so verstößt dies gegen Art. 103 Abs. 1 GG 
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(vgl. BVerfG, Beschluss vom 19.05.1992 - 1 BvR 986/91 -, BVerfGE 86, 133 

[144]). Die fehlende Einführung und Offenlegung einer vom Gericht als ent-

scheidungserheblich angesehenen Tatsache oder Erfahrungsregel kann da-

her nach § 78 Abs. 3 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. § 138 Nr. 3 VwGO zur Zulassung 

der Berufung führen, weil den Beteiligten hierdurch die Möglichkeit genom-

men wird, ihre Sicht der Dinge in der mündlichen Verhandlung darzustellen 

oder Beweisanträge zu stellen. 

 

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Der Vorsitzende Richter als Bericht-

erstatter hat in der angefochtenen Entscheidung zum Vortrag des Klägers ab-

schließend ausgeführt:  

 
„Unter Berücksichtigung auch des vom Kläger in der mündlichen 
Verhandlung gewonnenen Eindrucks und der richterlichen Erfahrung 
mit Angaben von Asylbewerbern aus Gambia betrachtet das Gericht 
den Kläger als unglaubwürdig und seinen Vortrag als unglaubhaft.“ 

 

Wie im Zulassungsantrag zutreffend dargelegt, hat das Verwaltungsgericht 

damit seine „richterliche Erfahrung mit Angaben von Asylbewerbern aus Gam-

bia“ entscheidungstragend eingeführt. Denn es hat ausdrücklich klargestellt, 

dass die Einschätzung des klägerischen Vortrags als unglaubhaft auch auf 

der Berücksichtigung der richterlichen Erfahrung mit Angaben von Asylbewer-

bern aus Gambia beruht. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das 

Gericht ohne die benannte Berücksichtigung nicht zu demselben Ergebnis 

gelangt wäre. 

 

Nicht offen gelegt hat das Verwaltungsgericht indes, um welche Erfahrung es 

sich dabei handelt und ob diese als Tatsache oder als „Erfahrungssatz“ be-

rücksichtigt worden ist. In beiden Fällen hätte es dem Kläger indes Gelegen-

heit zur Stellungnahme geben müssen, so dass die Entscheidung jedenfalls 

verfahrensfehlerhaft zustande gekommen ist. Das Verwaltungsgericht hat 

durch die Verwertung des aus anderen Prozessen geschöpften Wissens den 

Anspruch des Klägers auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, weil es die 

Grundlagen seiner Feststellungen den Beteiligten nicht zugänglich gemacht 

und ihnen nicht die Möglichkeit eingeräumt hat, sich dazu vor der Verwertung 

in der Entscheidung zu äußern. Dies gilt auch, wenn sich ein Gericht auf sei-
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ne eigene, ihm durch vorangegangene Verfahren vermittelte Sachkunde 

stützt. Auch in einem derartigen Fall muss der Richter sein (vermeintliches) 

Fachwissen grundsätzlich in den Rechtsstreit einführen, um den Beteiligten 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (vgl. BVerfG, Beschluss vom 

19.04.1978 - 1 BvR 596/77 -, BVerfGE 48, 206 [209]; BGH, Urteil vom 

16.05.1991 - III ZR 125/90 -, NJW 1991, 2824). Hiergegen hat das Verwal-

tungsgericht mit der nicht offen gelegten Verwertung seiner „richterlichen Er-

fahrung mit Angaben von Asylbewerbern aus Gambia“ verstoßen.  

 

Im Übrigen lässt die Formulierung nur den Schluss zu, dass das Verwal-

tungsgericht - angesichts seiner (angeblichen) Erfahrung mit Angaben von 

Asylbewerbern aus Gambia - das Vorbringen des Klägers an erhöhten Glaub-

würdigkeitsanforderungen gemessen hat. Denn der vom Kläger in der mündli-

chen Verhandlung gewonnene Eindruck alleine hätte danach nicht genügt, um 

seinen Vortrag als unglaubhaft zu bewerten. Das Verwaltungsgericht hat sei-

ner Entscheidung damit eine nicht existierende Beweiswürdigungsregel zu-

grunde gelegt, so dass die Entscheidung nicht nur wegen der dargelegten 

Verletzung rechtlichen Gehörs, sondern auch wegen der objektiv willkürlichen 

Rechtsanwendung einer Nachprüfung im Berufungsverfahren bedarf (vgl. zur 

Bedeutung der Individualrechtsschutzgewährung im Rahmen des Rechtsmit-

telzulassungsrechts auch BVerfG, Beschluss vom 29.09.2010 - 1 BvR 

2649/06 -). 

 

Das Zulassungsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einle-

gung einer Berufung bedarf es nicht (§ 78 Abs. 5 Satz 3 AsylVfG). 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 
 

Belehrung über das zugelassene Rechtsmittel 
 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses 

zu begründen. Die Begründung ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 

68032 Mannheim, einzureichen. Die Begründung muss einen bestimmten An-
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trag sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Beru-

fungsgründe) enthalten. 

 

Für das Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die 

Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmäch-

tigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 

Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmäch-

tigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen Uni-

on, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besit-

zen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts 

einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-

ten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähi-

gung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 

anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 

Zusammenschlüsse  vertreten lassen.  

 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof sind auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 

7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zu-

gelassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 7 

VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

 

Schwan         Dr. Kenntner                     Klein 
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